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Internationales Steuerrecht

EU-Kommission: Rulings für Fiat und Starbucks verstoßen gegen
das Beihilfeverbot

Nach einer am 21.10. veröffentlichten Pressemitteilung hat die Kommission die
Entscheidung getroffen, dass „Rulings“ für Starbucks (in den Niederlanden) und Fiat Finance
and Trade (in Luxemburg) mit dem Beihilfeverbot unvereinbar sind.

Die Kommission betont, dass Steuervorbescheide (wie verbindliche Auskünfte, APAs oder
eben „Rulings“) zulässig sind, soweit sie sich darauf beschränken, Rechtssicherheit
herzustellen. Der Vorwurf in den beiden jetzt entschiedenen Fällen geht allerdings dahin,
dass mit dem Ruling die Steuerbemessungsgrundlage der begünstigten Unternehmen
künstlich verringert wurde und den Unternehmen dadurch ein Vorteil zugewendet wurde.
Als Beihilfen verboten sind aber gerade jede Form von Vorteilen, die bestimmten
Unternehmen aus staatlichen Mitteln gewährt werden. Solche Beihilfen sind nur in engen
Grenzen zulässig und müssen regelmäßig vor Gewährung bei der Kommission angemeldet
und von dieser genehmigt werden. Geschieht dies nicht, sind Mitgliedstaaten – unter
Durchbrechung jedweder Form von Bestandskraft von Verwaltungsakten (!) – verpflichtet,
die Beihilfe zuzüglich Zinsen zurück zu fordern. Im Falle von Starbucks und Fiat Finance and
Trade bedeutet dies, dass die Niederlande und Luxemburg jeweils die zu wenig entrichteten
Steuern von den beiden Unternehmen nacherheben müssen, selbst wenn sämtliche
Steuerbescheide bereits bestandskräftig veranlagt wurden.

Das Besondere an den Verfahren zu den Rulings besteht darin, dass die Kommission in der
Abweichung vom Fremdvergleichsgrundsatz einen selektiven Vorteil sieht, der nach dem
Beihilferecht verboten ist. Zwar sind die vollständigen Entscheidungstexte noch nicht
bekannt, aber bereits der Pressemitteilung kann man entnehmen, dass die Kommission
sehr konkrete Vorstellung von der richtigen Anwendung der Verrechnungspreismethoden
hat. So wurden im Fall von Fiat (einer Finanzierungsgesellschaft) die Anpassungen
hinsichtlich der Eigenkapitalausstattung der Gesellschaft als wirtschaftlich nicht
gerechtfertigt angesehen und die Vergütung als zu niedrig gerügt. Im Falle von Starbucks
wurden die Lizenzzahlungen und der Kaufpreis für grüne Kaffeebohnen jeweils als
überhöht kritisiert. In beiden Fällen scheint die Kommission den Mitgliedstaaten sehr
detaillierte Vorgaben hinsichtlich der korrekten Anwendung der Fremdvergleichsmethode
zu machen. Auf Basis der so ermittelten fremdvergleichskonformen Verrechnungspreise
sollen die Mitgliedstaaten verpflichtet werden, die zu geringe Steuer nachzuerheben, da
rechtswidrig gewährte Beihilfen zurück gefordert werden müssen.

Gegen die Entscheidungen der Kommission, die ausschließlich gegen den jeweiligen
Mitgliedstaat gerichtet sind, haben diese Mitgliedstaaten, im vorliegenden Fall zusätzlich
auch die unmittelbar und individuell betroffenen Unternehmen, die Möglichkeit einer
Nichtigkeitsklage beim Europäischen Gericht (erster Instanz, EuG). Es ist zu erwarten, dass
entsprechende Klagen erhoben werden und dass gegen ein EuG-Urteil wiederum
Rechtsmittel eingelegt werden, bis der Europäische Gerichtshof (EuGH) letztinstanzlich
entscheidet. Daher ist mit einem Abschluss des Verfahrens erst in mehreren Jahren zu
rechnen. Bis dahin sind allerdings weitere Entscheidungen auf diesem Gebiet zu erwarten.
In den Fällen Amazon (Luxemburg) und Apple (Irland) sind ähnliche Fragen aufgeworfen
worden wie in den jetzt entschiedenen Fällen. Darüber hinaus untersucht die Kommission
die belgischen „Excess Profit Rulings“ bereits genauer und hat Informationen zu Rulings in
sämtlichen EU-Mitgliedstaaten angefordert. Auf dieser Basis wurden in einer
risikoorientierten Stichprobe einzelne Rulings, darunter auch deutsche verbindliche
Auskünfte, angefordert. Diese Untersuchungen sind aber noch in einer sehr vorläufigen
Phase und es ist noch nicht bekannt, ob weitere Beihilfeverfahren eingeleitet werden.
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Der Verstoß gegen den Fremdvergleich als unzulässige Beihilfe – Kommission prüft APAs in
drei Ländern

www.deloitte-tax-news.de Diese Mandanteninformation enthält ausschließlich
allgemeine Informationen, die nicht geeignet sind,
den besonderen Umständen eines Einzelfalles
gerecht zu werden. Sie hat nicht den Sinn, Grundlage
für wirtschaftliche oder sonstige Entscheidungen
jedweder Art zu sein. Sie stellt keine Beratung,
Auskunft oder ein rechtsverbindliches Angebot dar
und ist auch nicht geeignet, eine persönliche
Beratung zu ersetzen. Sollte jemand Entscheidungen
jedweder Art auf Inhalte dieser
Mandanteninformation oder Teile davon stützen,
handelt dieser ausschließlich auf eigenes Risiko.
Deloitte GmbH übernimmt keinerlei Garantie oder
Gewährleistung noch haftet sie in irgendeiner
anderen Weise für den Inhalt dieser
Mandanteninformation. Aus diesem Grunde
empfehlen wir stets, eine persönliche Beratung
einzuholen. 

This client information exclusively contains general
information not suitable for addressing the particular
circumstances of any individual case. Its purpose is
not to be used as a basis for commercial decisions or
decisions of any other kind. This client information
does neither constitute any advice nor any legally
binding information or offer and shall not be
deemed suitable for substituting personal advice
under any circumstances. Should you base decisions
of any kind on the contents of this client information
or extracts therefrom, you act solely at your own risk.
Deloitte GmbH will not assume any guarantee nor
warranty and will not be liable in any other form for
the content of this client information. Therefore, we
always recommend to obtain personal advice.

http://www.deloitte-tax-news.de/transfer-pricing/der-verstoss-gegen-den-fremdvergleich-als-unzulaessige-beihilfe-kommission-prueft-apas-in-drei-laendern.html

	EU-Kommission: Rulings für Fiat und Starbucks verstoßen gegen das Beihilfeverbot
	Fundstelle
	Weiterer Beitrag


